
ihr eigene Formula dem vor$s WITrd, und
indoit recht mangelhaft. Und doch angt VO  > der Vollständig-
eit dieser Prüfung oft sehr viel ah Den Klosterfrauen ist 11€

SeNAUE Kenntnis des kanonischen Rechtes auch des Ordensrech-
tes, nıcht ZUzuirauen. Da muß ann der Zu Examen deputierte
Priester eingreifen, auf den die Kirche siıch ffenbar verlassen
ıll Es WAaTe sehr wunschen, daß solche Formularien den
einzelnen DiOozesen vorgeschrieben wurden WIE der Wile-
Nner Diözesansynode geschehen ist

Auf die rage, WI1e denn diesen vorzeılıgen eW1ISECN
Professen gekommen sel Thielt der Visitator VO der Oberin
ZU Antwort INa habe sıch damals VOT Jahren miıt An-
frage den Sekretär des ardına Protektors ach Rom Be-
wandt und xr  b Antwort erhalten, e sceIi Sanz gut Dieser
Sekretär Wr C111 gewılegier Kanonist ihm ıst ein olcher Lapsus
entschıeden nıcht ZUZutirauen. Entweder War die ra TOr-
muhert daß deren Sinn anders auffassen mußte, oder Inan
hat Antwort DUr oberflächlich elesen un: mıßverstanden.

Die Schwestern natürlich beı der Mitteilung
der Unguültigkeit ihrer Profeß nıcht bestuürzt un iragten
angstlıch, W as denn mıt ihren bısherigen eIiu  en Sewesecn SC
und ob S1IC enn Sar keine Schwestern Der Visıtator
beruhigte S1IC, S1€e hätten doch ihre Gelübde abgelegt und
durch die Aufnahme die Kommunität gehörten S1e auch ZUr
klösterlichen Gemeinde NUur die ac. jetz kirchen-
rechtliıch Ordnung gebrac werden. TENNC mußte ihnen
auch 9 daß jede vollkommen frei SCIH, jJetz dıe kirchlich
gültige S Profeß abzulegen oder die Welt zurückzukeh-
TeEN Meıilnes Erachtens hatte mıt diesem Bescheide recht

Wien. Dr Franz Prikryl S5s

(Unbeza  e Schuld.) Es kommt Sempronius
den Beılc  STIuU. und gibt A daß bei Kaufmann VOTLT
yuhren u ziemlichen Betrag Waren gekau und bisher
nıcht bezahlt habe Kurz VOT der Beıchte wollte ndlich die
Schuld begleichen. Zu SC1INer Überraschung habe iıhm aber der
kaufmann erklärt seinen Geschäftsbüchern SsSCe1 die Schuld a1s
schon längst bezahlt notiert Bei SC1IiNeTr gewissenhaften uchfüh-
g Se1 jeder Zweifel darüber ausgeschlossen. SempronIius aber
Sagt Beichtstuhl ebenso bestimmt daß bisher
nıchts bezahlt habe der Kaufmann SsSe1 Irrtum, lasse sıch aber
nıcht davon überzeugen. Wie soll der Beichtvater den Fall ent-
scheiden“

Antwaort: Da Sempronius mala fide ist, kommt für den
Gewissensbereich Verjährung nicht Betracht: könnte aber
SCINE chuld entweder uUrc eın eschen den Kaufmann



(au 11} beg
erkauf diesen bıllıge echnen; oderendlich ih bıtten, I[uU

den Fall, daß die fragliche Schuld doch och nicht bezahlt SC1H

sollte, S1e nachzulassen Letzteres wird das beste SCHHN, weil
sich immerhın herausstellen könnte, daß C111 Irrtum vorliegt un!:

Sempron1us nachträglich ZULX Zahlung verhalten werden könnte.
Mautern (Steiermark) Franz nam Ss

(Genügt Z Stiftung eines kirchlichen Vereines die
Approbation der Statuten?) Fıinıge Männer aten sıch 1-

INel und beschlossen frommen Verein mıiıft kirc.  ıchem
Charakter ZU  v Verbreitung katholischer Bücher gründen;
diesem Zwecke entwarfen S1e die Statuten, deren erster ara-
SI aph lautet DIie Gesellschaf ist C1Hh kırchlicher Verein: hai
den harakter irommen Vereines Sıinne des Can. 707
GCod JUr Can. Die Statuten wurden dem zuständigen Bischof
achdem die Gesellschaf staatlıcherseıits genehmiıgt ach staat-
lıchen Gesetzen bereıts 118 Leben etiTreien WAarL, zZzu pprobatıon
vorgelegt der Bischof sa die Statuten Urc. un setzte
CHNIiusse sSein Vidı mıt der Namensfertigung azu. Ist da-
UTrC! der fromme Verein kirc.  ıchen geworden?

Der Verein als solcher und Statuten sind WEel Sanz
verschiedene iınge, W  N daraus ersehen iıst daß Vereine
ohne Statuten ©  en kann, daß seinerzeıt solche Vereine
auch gab und vielleicht heute och gıbt (vgl Vermeersch-
GCreusen, Epıtome 1933 621) jedenfalls sind die Statuten
ZU.  —+ ltigkeit der Eirektion oder Approbatıon nicht erforder-
ich WIC, ohl eINSUMMUS, elehrt wıird Wenn jedoch der
Verein un Statuten wel Sanz verschıedene 1ın sıind,

bedeutet die Approbation der Statuten och nicht die PpPTO-
batıon des Vereines und umgekehrt.

Der eX unterscheidet auch die pprobatıion des Ver-
VO der Approbation der Statuten: Von der ersten 1st

Can. 686 VO der zweıten Can. 689 die Rede Daß el nıicht
zusammengeworfen werden dürfen geht namentlich daraus her-
VOTr daß diıe Statuten der Vereine entweder der Apostolische

oder der Ortsordinarliıus prüfen und ıllıgen hat
auch dann, WEe11ll die Errichtung oder dıe Approbatıion des Ver-

anderen, Privılegierten zusteht Von dieser Vorschrift
sSınd ach der Lehre der Kanonisten 1LUFr Jene Vereine EK>
Inen die VOoO den Relıgiosen iıhren  S Kırchen vollkommen un-

abhängig VO: Ortsordinarıus errichtet werden können (Ferreres,
Wenn aber der Ortsordinarıus die Statu-Inst Can., 445)

ten und der Privilegierte erst den Verein approbiert ann kann
die Approbation der Statuten unmöglich die Approbation des
Vereines Siıinne des Ca  S 686 beinhalten


